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Gemeinde Jungingen 
Landkreis Zollernalb 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hallenbad/Sauna Jungingen 
Bestimmungen über die Erhebung von Entgelten 

 

vom 19.05.2005 
 

Die Gemeinde Jungingen erhebt für die Benutzung des Hallenbades und der Sauna Entgelte 
nach der Maßgabe des Beschlusses des Gemeinderates vom 19.05.2005 gültig ab 
23.05.2005. 
 

I. 
Hallenbad/Sauna 

 
A. Einzelkarten 
1. Hallenbad 
1.1 Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre     2,00 EUR 
1.2 Kinder/Jugendliche ab 6 bis 16 Jahre; Schwerbeschädigte ab 50 %; 
      Studenten und Schüler über 16 Jahre mit Ausweis; Wehr- und 
      Zivildienstleistende mit Ausweis; Erwachsene und Jugendliche über 
      16 Jahren mit Saunaeinzel- oder Saunazehnerkarte    1,00 EUR 
1.3 Kinder bis 6 Jahre 
      Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre sowie der in 1.2 genannte Personenkreis 
      (ausgenommen letzte Alternative) mit Saunaeinzel- oder Saunazehnerkarte; 
      Schwimmunterricht der Grundschule; Übungsabende der DLRG  kostenlos 
 
2. Sauna 
2.1 Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre     7,00 EUR 
2.2 Kinder/Jugendliche 6 bis 16 Jahre sowie der in A. unter 1.2 genannte 
      Personenkreis (ausgenommen letzte Alternative)    4,00 EUR 
2.3 Kinder bis 6 Jahre        kostenlos 
 
B. Mehrfachkarten 
1. Hallenbad 
1.1 Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre 

10 Einzeleintritte        18,00 EUR 
 20 Einzeleintritte        35,00 EUR 
1.2 Kinder /Jugendliche 6 bis 16 Jahre sowie der in A. unter 1.2 genannte 
      Personenkreis (ausgenommen letzte Alternative) 
 10 Einzeleintritte (gilt auch für Erwachsene und Jugendliche über 16 

     Jahre mit Saunazehnerkarte)        9,00 EUR 
 20 Einzeleintritte        17,00 EUR 
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2. Sauna 
2.1 Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre 
 10 Einzeleintritte        60,00 EUR 
2.2 Kinder/Jugendliche 6 bis 16 Jahre sowie der in A. unter 1.2 genannte 
      Personenkreis (ausgenommen letzte Alternative) 
 10 Einzeleintritte        35,00 EUR 
 
C. Sonstige Bestimmungen 
1. Schuldner der Entgelte ist der Benutzer. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamt-
schuldner. Das Entgelt ist vor Benutzung der jeweiligen Einrichtung zur Zahlung fällig. 
 
2. Die Karten können an der Badkasse und beim Bürgermeisteramt – Gemeindekasse – er-
worben werden. 
 
3. Grundsätzlich besteht bei Mehrfachkarten und der Junginger Bäderkarte kein Anspruch 
auf Rückerstattung bei eingeschränkten Öffnungszeiten. 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt! 
Jungingen, den 19.05.2005 
 
gez. 
Harry Frick 
Bürgermeister 
 
 
 

 

vom 
Anzeige 

Landratsamt 
am 

Öffentliche  
Bekanntmachung 
Nachrichtenblatt Sachbearbeiter 

vom Nr. 

Bestimmungen 19.05.2005 --- 25.05.2005 21 Henne 

      

      

      

      

      

 


